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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Zahlen, Daten, Fakten

Hagen Vorhalle Bahnhof
Einwohner Stadt Hagen  ca. 198.000
Reisende pro Tag (2023) ca. 165.000

Baujahr Bahnhof 1849
Anzahl Bahnsteige 2
Zustandsnote 3,5

Aktuelle Leistungsphase 4 (ein neues Projekt)

Besonderheit 3 Projekte parallel
Geplante Sperrpausen Vrsl. 2030

BM Hagen
Planungsbiiro Arcadis

DB InfraGO AG | Bilal Azdouffal | I.IP-W-IV 21

DB

NETZE



Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Ziele des Projektes DB NETZE

Steigerung der Aufenthaltsqualitat Modernisierung des Bahnhofs
Erneuerung des Bansteigbhelages Errichtung neuer
Abriss des maroden EG Zuginformationssysteme

Projektziele

Bedarfsorientierte Sicherung der Barrierefreiheit im
Infrastrukturanpassung Eisenbahnsystem

Ertichtigung und farb. Gestandung der | Errichtung Taktiles Leitsystem im und
Personenunterfihrung um den Bahnhof
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Ist-Zustand - Fotos Empfangsgebaude
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Ist-Zustand - Fotos Bahnsteige und PU

DB
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle DB| NETZE
Ist-Zustand - Fotos Bahnsteige und PU
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Austausch mit der BSVW - Riickmeldung von Herrn Weiland

Folgende Handlungsempfelungen:

DB

Anbindung des Bahnhofsleitsystem an einen Kurzzeitparkplatz fiir zubringende PKW und der nahe gelegenen

Bushaltestelle erforderlich.

NETZE

Zum Gleis hinabfiihrende Treppe ist mit in das Leitsystem einzuplanen und die Stufenvorderkanten kontrastreich zu

kennzeichnen.

-Alle Leitstreifen missen zu ihrer Umgebung einen moéglichst hohen Kontrastunterschied aufweisen.

-Die geschiitzte Wartezone muss mit an das Leitsystem angeschlossen werden.

-Fir Sehbehinderte ist immer eine durchgehende ausreichende und blendfreie Beleuchtung auf den Zuwegen und auf

dem Bahnsteig zu gewahrleisten. Das erzeugt zudem ein gutes Sicherheitsempfinden.

-Blinde Menschen sind auf Bahnsteigdurchsagen angewiesen um ein- und abfahrende Ziige eindeutig erkennen und

zuordnen zu konnen.
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Soll-Zustand - Planung Empfangsgebaude - Neue Treppeneinhausung

DB

NETZE
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle DB| NETZE

Soll-Zustand - Neue Treppeneinhausung [Raster 22]
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle

Soll-Zustand - Planung Bahnsteige und taktile Leitsystem

DB

NETZE

Bauzeitliche Sicherung:

#  Sitzbank bauzeitlich verriumen

= Wetterschutzsystem sicharn

Varhandener Treppenzugang:
s Fachgeracht rerstellen

A

Taktile Markierung:

Aufmerkzambkeirzfald aus Badenindikatoren mit
Hoppenstruk®ur gemd DIN 37984 als faktile Marklerung

wvar unvermeidbaren Hindernissen gemdn Ril 83,0705

g

T Al

Untermighmensnterne 2ustinmung
zur Wlchtelnhal tung Mindes-anstande:
\gendl SlAD-Berechnung v. 09.08.22

Noppenskruktur gem 3l DIM 32964 als taktile Marklerung

won unvermeidbaren Hindernissen gandl Ril B13,0005

Infatafei

ick schiikzen

eratische Fldche von 93x90cm aus
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Forsig?

Werlingerung & lcherungselement “Sorich”
2wlachen den Abzweigfeldern:
= Betonwerksteinpla®re gemdd Techn,

Lastenheft Badenbelige fijr
Bahnsteige der Kak, & - 7, Format:
30/30/Bem

B{h_ﬂ‘pkl' @ ca. 110m
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Soll-Zustand - Ertiichtigung PU (Musterfotos)
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NETZE
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle
Soll-Zustand - Bahnsteigerneuerung mit taktilen Leitsystem (Musterfotos)

- Quelle:
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Erneuerung der Verkehrsstation Hagen Vorhalle DB| NETZE

Ausblick
e 10/2025
2025  ° 11/2025
« Q3/2026

2026 e Q4/2026

« 07/27

* 06/28
b 2027-
2 2029 i 09/29

DB InfraGO AG | Bilal Azdouffal| I.IP-W-IV 21

Bindung eines Planers und Vermessung
Beginn der LPH 1&2 [neues Projekt]

Abschluss LPH 1&2
Fortsetzung weiterer LPH

Sperrpausen fir 2029 erneut Anmelden & Bestatigen
Start Ausschreibungen und Vergabe
Inbetriebnahme
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Vielen Dank
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HAGEN
Stadt der FernUniversitat

Der Oberbiirgermeister

TATIGKEITSBERICHT
DER WTG-BEHORDE
FUR DIE JAHRE
2023/2024

Fachbereich Jugend und Soziales
WTG-Behdrde

Berliner Platz 22

58089 Hagen

Tel.: 02331/207-3666
Fax: 02331/207-2080
E-Mail: wtg@stadt-hagen.de
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Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechterspezifische
Differenzierung verzichtet. Die ausschlief3liche Verwendung der mannlichen Form bitte
ich explizit als geschlechtsunabhéngig zu verstehen.

1. Allgemeines

Die WTG-Behorde der Stadt Hagen fuhrt ihre Aufgaben nach dem Wohn- und
Teilhabegesetz (WTG) und der erganzenden Durchftuihrungsverordnung (WTG DVO)
als Pflichtaufgabe zur Erfullung nach Weisung aus. Die sich daraus ergebenden
Aufsichtsfunktionen werden durch die Bezirksregierung Arnsberg und durch das
Ministerium fir Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
(MAGS NRW) als oberste Aufsichtsbehdrde ausgetibt.

Organisatorisch gehort die WTG-Behorde zur Abteilung Hilfen flr Senioren,
Pflegebedurftige und Menschen mit Behinderung® innerhalb des Fachbereichs Jugend
und Soziales.

Gemal § 14 Abs. 12 WTG sind die zustdndigen Behorden dazu verpflichtet, alle zwei
Jahre einen Tatigkeitsbericht zu erstellen. Dieser ist zu verdffentlichen und den
kommunalen Vertretungsgremien sowie den Aufsichtsbehdrden zur Verfigung zu
stellen. Der Aufbau des Berichts folgt einer strukturellen Vorgabe des Ministeriums fur
Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW.

Der Tatigkeitsbericht gibt einen Uberblick Uber die Arbeitsinhalte, die Art und den
Umfang der durchgefuhrten Priufungen sowie die bei den Wohn- und
Betreuungsangeboten auftretenden Probleme. Er baut im Wesentlichen auf dem
Bericht fur die Jahre 2021/2022 auf.

2. Personelle Ausstattung der WTG-Behorde

2.1 Anzahl und Qualifikation der Beschaftigten

Wahrend des gesamten Berichtszeitraums stand ein Gesamtstellenanteil von 3,0
Vollzeitaquivalenten (VZA) zur Verfugung, der sich auf vier Mitarbeitende (ohne
Leitungsanteile) verteilte. Davon entfallen

= 2,0 VZA auf zwei Verwaltungskrafte,
= 1,0 VZA auf zwei Pflegefachkrafte.



Personalausstattung der WTG-Behorde

H VZA Verwaltungskrifte & VZA Pflegefachkrafte

Abbildung 1: Personalausstattung der WTG-Behdrde Hagen in den Jahren 2023 und
2024

In den Bereichen Pflege und Verwaltung konnten im Berichtszeitraum nicht immer alle
Stellen vollumfanglich besetzt werden.

Zum 01.02.2024 wurde die Leitungsstelle der WTG-Behdrde neu besetzt. Bis zum
Ende des Berichtszeitraums unterstutzte diese die WTG-Behorde vollumfanglich.

2.2 Fortbildungen

Im Zeitraum 2023/2024 haben die Mitarbeitenden der WTG-Behérde an folgenden
Fortbildungen und Fachveranstaltungen teilgenommen:

- Grundlagenseminar zum Wohn- und Teilhabegesetz

- Gewaltpravention in Einrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz

- Vollstreckung von Anordnungen auf Grundlage des WTG

- WTG NRW — ,Novellierung des WTG und der WTG-DVO 2023"

- Das Ordnungswidrigkeitenverfahren: Von A wie Anhérung bis Z wie
Zwangsmalinahme

- Kritik richtig verstehen und geben

- Konflikte lI6sen durch gewaltfreie Kommunikation



2.3 Qualitatsmanagement

Um die Arbeit der WTG-Behdrde kontinuierlich zu sichern und zu optimieren, finden
seit Februar 2024 interne, regelmafige und anlassbezogene Dienstbesprechungen
statt. In diesen werden insbesondere fachbezogene Fragen, aktuelle Entwicklungen
und konkrete Fallkonstellationen erortert.

AulRerdem nimmt die WTG-Behérde an folgenden Arbeits- und Austauschtreffen
fortlaufend teil:

* Dienstbesprechungen des zustandigen Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und
Soziales

* Dienstbesprechungen mit der Bezirksregierung Arnsberg

* Arbeitsgemeinschaft der Pflegefachkrafte der WTG-Behorden im Regierungs-
bezirk Arnsberg

* Arbeitsgruppe mit dem Landschaftsverband Westfalen Lippe

* Arbeitsgemeinschaft mit dem Gesundheitsamt der Stadt Hagen

Die WTG-Behorde ist in den relevanten Gremien zum Wohn- und Teilhabegesetz
vertreten, u.a. in der Konferenz Alter und Pflege.

3. Wohn- und Betreuungsangebote
Es gibt verschiedene Angebote im Sinne des Wohn- und Teilhabegesetzes:

Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (Eula)

Den Nutzern werden von einem Leistungsanbieter Wohnraum Uberlassen sowie
umfassende Pflege- und Betreuungsleistungen und umfassende Leistungen der
hauswirtschaftlichen Versorgung zur Verfigung gestellt. Die Einrichtungen sind in
ihrem Bestand vom Wechsel der Nutzer unabhéngig und werden entgeltlich betrieben.
Es handelt sich sowohl um Alten- und Pflegeheime als auch um Wohnheime der
Eingliederungshilfe fir Menschen mit Behinderungen.

Wohngemeinschaften (WG) mit Betreuungsleistungen

Mehrere altere oder pflegebedirftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen
leben in einer Wohnung mit einem gemeinsamen Hausstand und nutzen
Betreuungsleistungen. Wohngemeinschaften kénnen selbst- oder
anbieterverantwortet sein.

Angebote des Servicewohnens

Angebote, in denen die Uberlassung einer Wohnung mit der Zahlung eines Entgeltes
fur allgemeine Unterstitzungsleistungen (z.B. hauswirtschaftliche Versorgung)
verbunden ist.



Ambulante Dienste

Ambulante Dienste sind mobile Pflege- und Betreuungsdienste, die entgeltlich Pflege-
und Betreuungsleistungen im Sinne dieses Gesetzes erbringen.

Gasteinrichtungen

Gasteinrichtungen dienen dem Zweck, &ltere oder pflegebedurftige Menschen nur
vorubergehend aufzunehmen und ihnen Betreuungsleistungen anzubieten (z.B.
Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie der Kurzzeitpflege).

Angebote in anerkannten Werkstétten fur behinderte Menschen
Werkstatten fir behinderte Menschen sind Einrichtungen zur Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben.

Aufgrund der Gesetzesnovellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes zum 01.01.2023
ist durch die WTG-Behérde nun auch ebenfalls eine behdrdliche Qualitatssicherung in
den Werkstatten fur behinderte Menschen (WfbM) durchzufihren.

3.1 Grunddaten zu allen Wohn- und Betreuungsangeboten

Zum 31.12.2023 fielen in Hagen 69 Pflege- und Betreuungseinrichtungen mit 4.099
Platzen unter den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes. Ein Jahr spater,
zum 31.12.2024, waren es insgesamt 72 Einrichtungen mit 4.141 Platzen.

Differenziert nach den einzelnen Leistungsarten stellt sich das Angebot wie folgt dar:
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Anzahl der WTG-Einrichtungen
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Abbildung 2: Anzahl der WTG-Einrichtungen in den Jahren 2023 und 2024



Anzahl der Platze in WTG-Einrichtungen
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Abbildung 3: Anzahl der Platze in WTG-Einrichtungen in den Jahren 2023 und 2024

3.2 Veranderungen gegeniber dem Vorbericht

Zu den Leistungsangeboten, die der regelmaRigen Uberpriifung unterliegen, sind eine
Vollzeiteinrichtung der Eingliederungshilfe, drei Wohngemeinschaften sowie flnf
Werkstatten fir Menschen mit Behinderung hinzugekommen.

Eine Tagespflege ist ganzlich weggefallen. Im Berichtszeitraum ist aufgefallen, dass
die Einrichtungen der Tagespflege nach wie vor gro3en Herausforderungen durch die
Folgen der Corona-Pandemie ausgesetzt sind. Dies hat zu einem deutlichen
Ruckgang der Belegungszahlen gefuhrt.

Mitte 2024 hat eine Vollzeiteinrichtung 21 Pflegeplatze mit dem Schwerpunkt ,Junge
Pflege” eingerichtet. Dies hatte eine Reduzierung der Gesamtplatzzahl um zwei Platze
zur Folge.

Die ,Junge Pflege“ bietet Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die an
neurologischen Erkrankungen leiden, die Mdglichkeit, in einem sicheren Umfeld ihre
Ressourcen zu férdern oder wiederzuerlangen.

4. Tatigkeiten der WTG-Behdorde

4.1 Beratung und Information

Das Wohn- und Teilhabegesetzt (WTG) beschreibt einen umfassenden Informations-
und Beratungsauftrag gegentber verschiedenen Adressaten. Die WTG-Behdrde berat
Nutzer, Mitglieder der Mitbestimmungsorgane der Einrichtungen, Angehérige und
Betreuer sowie Betreiber und deren Leitungspersonal zu allen Fragestellungen, die
sich aus den rechtlichen Grundlagen des Wohn- und Teilhabegesetzes ergeben.



Die Beratungen umfassen Themen wie die ordnungsrechtlichen Mindeststandards
bezuglich der baulichen Ausstattung von Einrichtungen, der Personalausstattung und
der Qualifikation des Personals, der Wohn- und Pflegequalitat sowie der
Mitwirkungsfragen. Dabei gilt die MalRgabe, dass jeder Anordnung einer
ordnungsrechtlichen Mal3Bnahme eine passende Beratung zur Beseitigung eines
festgestellten Mangels vorausgehen muss und Sanktionen ggf. erst dann erfolgen
durfen (Grundsatz: Beratung vor Sanktion). Trotz seines ordnungsrechtlichen
Charakters verfolgt das Wohn- und Teilhabegesetz daher einen praventiven Ansatz,
um Mangeln bestmdglich vorzubeugen und sie zu beseitigen.

4.2 Pruftatigkeiten
Die Aufgaben der behdrdlichen Qualitatssicherung sind in 8 14 WTG beschrieben.

Die WTG-Behorde prft die Wohn- und Betreuungsangebote dahingehend, ob sie in
den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes fallen und die gesetzlichen
Anforderungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und der dazu erlassenen
Durchfiihrungsverordnung erfillen. Je nach Art des Leistungsangebots gelten dabei
differenzierte Anforderungsprofile und Prifintervalle.

Zur regelmaBigen Qualitatssicherung in  Einrichtungen mit umfassendem
Leistungsangebot sowie in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften fihrt die
WTG-Behorde in jahrlichen Abstédnden eine Regelprifung durch. Wurden bei der
letzten Prufung keine wesentlichen Mangel festgestellt werden, kann der Prifrhythmus
auf zwei Jahre verlangert werden.

In Gasteinrichtungen finden Regelprifungen in dreijahrigen Abstanden sowie
anlassbezogen statt.

Die Prifungen der WTG-Behdrde erfolgen ausschlief3lich unangemeldet.

4.2.1 Wiederkehrende Prifungen (Regelprifungen)

Die WTG-Behorde fuhrte im Jahr 2023 14 und im Jahr 2024 22 Regelprtfungen durch.



Diese unterteilen sich wie folgt:

Regelprifungen

12

10

10

N

i .. =

Eula Pflege Eula Eingliederung  anbieterverantw.  Gasteinrichtungen Werkstatten
WGs

#2023 W2024

Abbildung 4: Regelprifungen in den Jahren 2023 und 2024

Aufgrund der fehlenden Durchfihrungsverordnung konnten die Werkstatten fir
behinderte Menschen im Berichtszeitraum nicht geprift werden. Im Rahmen einer
regelméafiigen Arbeitsgruppe, die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe
organisiert wird, erfolgt die Erdrterung der Priufkategorien.

4.2.2 Anlasspriifungen/Beschwerden

Neben den Regelprifungen finden anlassbezogene Prifungen statt, wenn
Anhaltspunkte oder Beschwerden vorliegen, die darauf schliel3en lassen, dass die
Anforderungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz bzw. der dazu erlassenen
Durchfuhrungsverordnung nicht erfullt sind.

Insgesamt sind bei der WTG-Behodrde im Berichtszeitraum 64 Beschwerden
eingegangen, davon 20 im Jahr 2023 und 44 im Jahr 2024. Die Beschwerden
erreichen die WTG-Behodrde Uberwiegend schriftich oder telefonisch. Die
Mitarbeitenden der WTG-Behdrde gehen grundsatzlich jeder Beschwerde nach,
unabhangig davon, ob sie personalisiert oder anonym eingereicht wurde.

Der Uberwiegende Teil der Bearbeitung bestand aus Uberprifungen, die in den
jeweiligen Einrichtungen durchgefihrt wurden.
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Abbildung 5: Beschwerden in den Jahren 2023 und 2024

Von den insgesamt 20 Uberpriften Beschwerden erwiesen sich finf als begrtindet. Im
Jahr 2024 stieg die Zahl auf 44, von denen 20 als begrundet eingestuft wurden.

4.2.3 Prifergebnisse

Die Ergebnisse der Regel- und Anlassprifungen werden in einem schriftlichen
Prufbericht festgehalten.

Wird festgestellt, dass die Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes nicht
erfillt werden, berat die WTG-Behdrde zunachst Uber die Mdglichkeiten zur Behebung
dieser Mangel.

Werden die aufgedeckten oder drohenden Méngel trotz der vorherigen Beratungen
nicht abgestellt, erfolgen weitere ordnungsbehdrdliche MalRnahmen nach § 15 WTG.
Dies kann beispielsweise ein angeordneter Belegungsstopp sein.

Im Berichtszeitraum fanden in nahezu allen Prifungen aufgrund vorgefundener und
drohender Mangel Beratungen in den Einrichtungen statt. Diese haben in der Regel
ausgereicht, um die Mangel zu beheben. In zwei Féllen haben Einrichtungen in
Eigenverantwortung einen Belegungsstopp vollzogen. In beiden Fallen lag der Grund
in einer zu geringen Personalausstattung. Im Jahr 2024 wurde zudem eine
Ordnungsverfiigung mit der Anordnung eines Belegungsstopps ausgesprochen.
Ursachen dafir waren eine mangelhafte Personalausstattung und die daraus
resultierende pflegerische Unterversorgung der Bewohner.

Um die Nutzer, Angehdrigen und andere Interessierte zu informieren, schreibt das
Wohn- und Teilhabegesetz vor, dass die wesentlichen Ergebnisse von
Regelprufungen in einem Ergebnisbericht im Internetportal der zustéandigen Behérde
vergffentlicht werden mussen.



Die Ergebnisberichte werden auf der Internetseite der WTG-Behorde der Stadt Hagen
veroffentlicht.

4.2.4 Gemeinsame Prifungen mit dem Medizinischen Dienst

In der Regel nimmt ein Mitarbeiter der WTG-Behotrde an den Abschlussgesprachen
der Qualitatsprifungen des Medizinischen Dienstes teil.

Im Berichtszeitraum fand eine gemeinsame Prifung mit dem Medizinischen Dienst
statt.

4.2.5 Anzeigepflichtige Tatbestande/Mitteilungen

Zur Abwicklung aller Anzeigeverpflichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz hat
das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
im Jahr 2016 eine elektronische Datenbank mit dem Namen ,PfAD.wtg“ zur Verfigung
gestellt. Diese ist von allen Beteiligten verpflichtend zu nutzen.

Leistungsanbieter, die Angebote nach dem Wohn- und Teilhabegesetz betreiben
wollen, missen dies der WTG-Behorde spatestens zwei Monate vor der
beabsichtigten Inbetriebnahme Gber das Anzeigeverfahren PfAD.wtg melden. Die
WTG-Behorde pruft das Angebot hinsichtlich der Einordnung in den jeweiligen
Leistungstyp und stellt den Status des Leistungsangebots fest.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt vier sogenannte Statusprifungen durchgefihrt.

Im Berichtszeitraum wurde die Datenbank PfAD.wtg um das Modul
,Freiheitsentziehende MaRnahmen“ ergénzt. Im Rahmen der Anderung des Wohn-
und Teilhabegesetzes zum Gewaltschutz wurde eine unabhangige Monitoring- und
Beschwerdestelle eingerichtet. Diese Stelle erfasst Meldungen und Beschwerden zu
freiheitsbeschrankenden und freiheitsentziehenden MalRnahmen und wertet sie aus.
Die Monitoring- und Beschwerdestelle nach dem Wohn- und Teilhabegesetz in
Nordrhein-Westfalen ist seit dem 26. April 2023 im Biro der Landesbehinderten- und
-patientenbeauftragten NRW angesiedelt.

Nach 8 8a Absatz 7 WTG sind Leistungsanbieter verpflichtet, die Monitoring- und
Beschwerdestelle nach § 16 WTG in anonymisierter Form Uber jede

e gerichtliche Genehmigung einer freiheitsentziehenden oder
freiheitsbeschréankenden MalRnahme und

e Abgabe einer Einwilligungserklarung zu einer freiheitsentziehenden oder
freiheitsbeschrankenden Mal3nahme, die keinem gerichtlichen
Genehmigungsvorbehalt unterliegt, sowie

e einzelne durchgefuhrte Mal3hahme zu den Nummern 1 und 2 zu informieren.
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Die WTG-Behorde kontrolliert regelmalfig, ob die Einrichtungen ihren Anzeigepflichten
nachkommen.

4.2.6 Quantitative Angaben Uber Betrugsfalle

Im Berichtszeitraum wurden der WTG-Behorde keine Betrugsfalle bekannt.

4.2.7 Befreiungen/Abweichungen

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausnahmegenehmigungen zu Anforderungen des
Wohn- und Teilhabegesetzes erteilt.

4.2.8 Gebilihrenerhebung

Im Rahmen von Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz wurden im
Berichtszeitraum Verwaltungsgebihren in Hb6he von insgesamt 69.908,50 Euro
eingenommen. Grundsatzlich erfolgt jede Gebuhrenerhebung auf Basis der
Empfehlungen des Deutschen Stadtetages.

Gebiihreneinnahmen
50.000,00

45.000,00

40.000,00
35.000,00

30.000,00

25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00

5.000,00

0,00

2023 2024
M Einnahmen Euro 25.801,50 44.107,00

Abbildung 6: Gebihreneinnahmen fir die Jahre 2023 und 2024

4.3 Zusammenarbeit und Kooperation

Die Zusammenarbeit der Behorden ist in § 44 WTG geregelt. Demnach sind die WTG-
Behorden, die Landesverbande der Pflegekassen, die Medizinischen Dienste der
Krankenversicherung und die zustandigen Trager der Sozialhilfe zur Zusammenarbeit
und zum gegenseitigen Informationsaustausch verpflichtet. Hierzu wurde ein
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Kooperationsvertrag tber die Koordination der jeweiligen Priftatigkeiten geschlossen.
Schwerpunktmafig umfasst dieser Austausch Feststellungen aus den durchgefuhrten
Prufungen und die Abstimmung der Priftermine.

Ein regelmaldiger Austausch mit den ortlichen und Uberértlichen Tragern der
Sozialhilfe wird durch die gemeinsamen Beratungen im Rahmen des Alten- und
Pflegegesetzes NRW sichergestellt.

Innerhalb der Stadtverwaltung steht die WTG-Behorde mit der Baubehdrde, der
Feuerwehr und dem Gesundheitsamt in regelmafigem Austausch.

Ebenso findet ein fortlaufender Erfahrungsaustausch mit den WTG-Behérden des
Regierungsbezirks Arnsberg statt.

Daruber hinaus ist die WTG-Behorde Mitglied in der Kommunalen Konferenz Alter und
Pflege.

Bei thematischem Bezug nimmt die WTG-Behoérde an den Sitzungen der politischen
Gremien Seniorenbeirat, Sozialausschuss und Beirat fir Menschen mit Behinderung
teil.

5. Fazit, Entwicklungen und Ausblick

Die Prifungen wurden von den Anbietern freundlich und kooperativ begleitet. Sie
zeigten, dass die Bewohner der Hagener Einrichtungen grundsatzlich gut versorgt
sind.

Die festgestellten Méangel konnten im Rahmen der behdrdlichen Qualitatssicherung
behoben werden. Die WTG-Behorde begleitete die Aufarbeitung der Defizite
entsprechend.

Der Fachkraftemangel in der Pflege stellt die Einrichtungen vor immer gréRRere
Probleme. Es wird zunehmend herausfordernder, vakante Stellen im pflegefachlichen
Bereich und auf Leitungsebene mit Fachkraften wiederzubesetzen.

Zum 01.01.2023 ist das uberarbeitete Wohn- und Teilhabegesetz in Kraft getreten.
Damit kommen neue bzw. erweiterte Aufgaben auf die WTG-Behorde zu. Hierzu zahlt
insbesondere die Erweiterung der Zustandigkeit auf Werkstatten fir Menschen mit
Behinderung sowie die Prifung des Gewaltschutzes in den Einrichtungen.

Die WTG-Behorde in Hagen hat sich zum Ziel gesetzt, Leistungsanbieter mit ihren
Leistungsangeboten dabei zu unterstitzen, die Lebens- und Versorgungsqualitat der
Nutzer in den Einrichtungen zu gewahrleisten und zu verbessern.

Die ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die von Leistungsanbietern
perspektivisch immer starker offeriert wird. Im Zuge der Grindung neuer ambulanter
Wohngemeinschaften wird daher ein Anstieg der Beratungsleistungen erwartet. Dies
bedeutet neben einem Anstieg der Beratungstatigkeiten auch einen Anstieg der
Praftatigkeiten.
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Angesichts des Klimawandels und zunehmender Hitzeperioden ist eine konsequente
Vorbereitung von Wohn- und Betreuungsangeboten auf Hitzeereignisse zwingend
erforderlich. Es mussen MalRnahmen ergriffen werden, um einen moglichst
umfassenden Hitzeschutz fur die Menschen in den Einrichtungen zu gewahrleisten.
Die WTG-Behtrde in Hagen wird die Einrichtungen bei der Umsetzung
entsprechender Mal3hahmen beraten.

Ein regelmaRiger interner und externer fachlicher Austausch ist die Grundlage fir die
permanente Verbesserung der Arbeitsqualitat der WTG-Behorde.

6. Kontakt
WTG-Behorde (Heimaufsicht)

Ansprechpartner/innen der WTG-Behérde in Hagen

Frau Bink Tel.: 02331-207/3666
Frau Lazar Tel.: 02331-207/3484
Herr Picard Tel.: 02331-207/3620
Frau Pietzko Tel.: 02331-207/4245
Frau Wolf Tel.: 02331-207/3432

7. Querverweise

Wohn- und Teilhabegesetz (WTG):

https://www.google.de/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://recht.nrw.de/Imi/owa/b
r text anzeigen%3Fv id%3D10000000000000000678&ved=2ahUKEwiK5 7f6PnzA
hXZt6QOKHch6C-cOFNoECAsQAg&usg=A0vVaw2EwVLU wOIctSHuoXzreLO

Verordnung zur Durchfiihrung des Wohn- und Teilhabegesetztes (Wohn- und
Teilhabegesetz-Durchfiihrungsverordnung — WTG DVO):

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br text anzeigen?v id=10000000000000000512

Ergebnisberichte der WTG-Behdrde Hagen:

https://www.hagen.de/irj/portal/FB-55-0908

Stadt Hagen - Pflegebedarfsplanung

https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb 55/fb 55 09/fb 55 0907/veroeffentlic
hungen.html
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https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000512
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-55-0908
https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb_55/fb_55_09/fb_55_0907/veroeffentlichungen.html
https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb_55/fb_55_09/fb_55_0907/veroeffentlichungen.html

Monitoring- und Beschwerdestelle NRW:

https://www.lbbp.nrw.de/monitoring-und-beschwerdestelle

Einrichtungsbezogener Hitzeschutz:

https://www.lzg.nrw.de/ges foerd/klima gesundheit/hsp/index.html
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Verfahrenslotsin

&
%K Andrea Wilhelm

Fachbereich Jugend und Soziales
Tatig seit dem 1.1.2024




Gesetzliche Grundlagen 0|/ HAGEN

Stadt der FernUniversitat

« SGB VIII § 10b Verfahrenslotse

Absatz 1
« Unterstltzung, rechtssichere Beratung und Begleitung im Einzelfall

Absatz 2
* Regelmaliige Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss

« Unterstlitzung des ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe bei der
Zusammenfuhrung der Leistungen

* Netzwerkarbeit



Zielgruppe O] HAGEN

Stadt der FernUniversitat

« Junge Menschen

* 0 bis 27 Jahren

« Mit (drohenden) Behinderungen
» Gesetzliche Vertreter*innen:

 Eltern

« Vormunder

» Erganzungspfleger

* Erziehungsberechtigte



' HAGEN
Z I e I g ru p p e (Fortsetzung) O Stadt der FernUniversitét

* |[nstitutionen
e Schulen
 Fachkrafte




Auftrag nach §10b SGB V| O] HAGEN

Anspruch auf Unterstlitzung, Begleitung und Beratung
« Antragstellung
* Verfolgung
« Wahrnehmung

Unabhangige Unterstltzung
* Verwirklichung von Anspruchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe
* Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Rechten



Arbeitsablaufe/Schritte O||HAGEN

Stadt der FernUniversitat

Orientierung und Vertiefung der Grundkenntnisse
SGB IX und SGB VIl
* Teilnahme am Online Kurs Verfahrenslotse 2024 mit Zertifikatsabschluss

Netzwerkarbeit

» Schulformleiterkonferenz
* Grundschulleiterkonferenz
* Internen und externen Arbeitskreisen



Arbeitsablaufe/Schritte (Fortsetzung) =

HAGEN

Stadt der FernUniversitat

« Vorstellung und Teilnahme an AGs gemaf 8§78 SGB VIII

« Grindung eines neuen Arbeitskreises zur Entwicklung von

Inklusiven Hilfen und deren Qualitatssicherung

Offentlichkeitsarbeit
* Presseartikel vorbereiten
 Flyer entwickeln auch in leichter Sprache




Arbeitsablaufe/Schritte 01| HAGEN

Stadt der FernUniversitat

Beteiligung an externen Netzwerktreffen

 Arbeitskreis der Verfahrenslotsen*innen aus ganz Deutschland
« Beteiligung am Netzwerk der Verfahrenslotsen*innen des LWLs
« Enge Zusammenarbeit mit der erganzende unabhangigen Teilhabeberatung

« Januar 2025, Organisation und Durchflihrung eines Prasenstreffen von
Verfahrenslotsen*innen in Hagen, hat stattgefunden.

April 2024 Beginn der Beratungen
« Ca.100 Beratungen seit dem 01.04.2024 bis heute 28.05.2025




Alter, Herkunft, Geschlecht HAGEN

der iunqen Menschen O Stadt der FernUniversitét

1. Die Stadt Hagen bewegt sich im Altersradius zwischen 3 und 10 Jahren,
wobei die jungen Erwachsenen mit seelischer Behinderung in der letzten
Zeit einen erh6hten Anteil bei den Anfragen hatten

2. Die Herkunft der jungen Menschen (0 bis 26 Jahre) mit Behinderungen,
die Anfragen stellten, sind zweigeteilt

* Die eine Halfte besitzen die deutsche Staatsburgerschaft und die
anderen sind junge Menschen mit Migrationshintergrund ohne
deutsche Staatsburgerschatft.

3. Der groél3ere Anteil der jungen Menschen ist mannlich



Restrukturierung in der
Eingliederungshilfe

7| HAGEN

Stadt der FernUniversitat

1.Projekt (Start 01.04.2024)
Bearbeitung in der Abteilung ,,Service und Verwaltung”

2.Auftragsinhalte
* Ist - Prozessaufnahme
in der Eingliederungshilfe nach SGB IX und §835a SGB VIII
Optimierung der Prozesse
Erstellen einer Dokumentation
Unterstitzung/ Beratung Uber die zukUnftige Gestaltung der Arbeit




. . HAGEN
Neu el’ Al’bel’[Skrels D Stadt der FernUniversitat

Thema: Inklusive ambulante und stationare Hilfen fur junge Menschen
mit Behinderungen in Hagen nach SGB IX sowie nach SGB VI

Tellnehmer:
Jugendhilfeanbieter, Fachstelle EGH nach SGB IX, Schule

Zu Beginn liegt der Schwerpunkt auf den ambulanten Hilfen nach SGB IX u.
SGB VI



. . HAGEN
Neuer Arbeitskreis (Fortsetzung) Ll S er i

» Welches Angebot gibt es in Hagen
» Bedarfsfeststellung

« Angebotserweiterung

« Gemeinsame Qualitatsentwicklung

Entstanden ist die Idee bei der Recherche nach ambulanten Angeboten flr
Kinder und Jugendliche mit jeglicher Form von Behinderung



Die inklusive Losung 0O||HAGEN

Stadt der FernUniversitat

» September 2024

» Grol3er Paradigmenwechsel des KJHG ins IKJHG
- inklusive bzw. ,grof3e” Losung —

« Mai 2025

Aktuell bleibt abzuwarten wie die neue Regierung mit dem
Referentenentwurf der enemaligen Regierung umgeht. Dass Kita und
Bildung die Schwerpunkte von Karin Prien sind, ist keine Uberraschung und
wurde bereits in allen ersten offentlichen Auftritten und Reden deutlich.



vaOth esen D !iﬁdﬁerEFmNnUniversitét

« Auch auf dem 18. Deutschen Jugendhilfetag in Leipzig war lhre dortige
Rede und die Auswirkungen auf das Projekt Inklusiver Kinder- und
Jugendhilfe demzufolge auch Inhalt verschiedener Hintergrundanalysen.

* Ehrlicherweise handelt es sich dabei momentan um den Blick in die
Glaskugel.




Rickmeldungen = !:!ﬁgrge'r\!umversm

 Gibt es noch Fragen?

* Vielleicht Erganzungen lhrerseits?




7| HAGEN

Stadt der FernUniversitat

Kontaktdaten

Andrea Wilhelm

Verfahrenslotsin

Hagen - Stadt der Fernuniversitat
Der OberblUrgermeister

Fachbereich Jugend & Soziales
Rathaus Il

Berliner Platz 22, 58095 Hagen, Tel.: 02331/207-2809 Raum A 609
Fax.: 02331/207-2069
Andrea.Wilhelm@stadt-hagen.de
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit




Hagen, 04.09.2025
Barbel Adamczak

Bericht der ,, Arbeitsgruppe Bauen und
Verkehr*

Vorbesprechung 13.08.2025 Rathaus 11 11:00 Uhr

Teilnehmer:
Frau Adamczak, Beirat fiir Menschen mit Behinderungen
Frau Willun, 32/4 Statistik & Wahlen, u.a. Organisation der Wahllokale

Frau Schewe Stadt Hagen 55/202a

Da der 13.08.25 laut Wetterbericht sehr heild werden sollte haben im Vorfeld einige Mitglieder aus
der AG abgesagt. Es wurde auch sehr heil}, deshalb fand die Vorbesprechung in einem kleinen
Rahmen statt.

1a) Ausstattung der Wahlbiiros mit Rampen

131 Wahllokale gibt es in Hagen berichtet uns Frau Willun. Die Barriere- Erreichbarkeit aller
Wabhllokale ist ihr Anspruch fiir die nachsten Jahre.

Es wurden noch keine Rampen angeschafft, da diese alle individuell angepasst werden miissen.

Bis ca. Mai 2026 wird Frau Willun, sich die nicht barrierefreien Wahllokale anschauen. Dann in der
nachfolgenden Sitzung unseres Beirates die Thematik vorstellen, damit man beraten kann wieviele
Rampen empfohlen werden sollen.

1b) Wahlbenachrichtungen

In den Wahlbenachrichtungen ist aufgefiihrt, ob das zugeordnete Wahllokal barrierefrei oder
eingeschrankt barrierefrei ist.

1c) Schablonen

Menschen mit Sehbehinderungen die im Blinden-und Sehbehinderten-Verein sind, bekommen
automatisch per Post die Schablone zugesandt.

Zur Info: da die Wahlscheine zu jeder Wahl anders aussehen, werden die Schablonen zu jeder Wahl
neu angefertigt.

Nachdem Frau Willun uns verlassen hat, lassen Frau Schewe und ich das letzte Jahr und was noch
ansteht Revue passieren.

2.) Horschleifen in den Sitzungsraumen im Rathaus an der Volme



Der Ratssaal, die Sitzungsraume A 201 und A 202 sind mit Horschleifen ausgestattet. Diese dienen
dazu das Menschen mit einem Horgerat oder Cochlea -Implantat, die jeweiligen Sitzungen verstehen
und verfolgen kénnen.

Es gab ein Treffen in den drei Rdumen um die Funktionsfahigkeit und Handhabung zu testen.

Anwesend waren Frau Schewe (Beirat fir Menschen mit Behinderung) zwei Kolleginnen des
Frauenbeirates (da in der Vergangenheit Mitglieder-innen betroffen waren), Frau Holtermann
Beiratsmitglied und Vorsitzende des Cochlea Verbanden NWR, zwei betroffene Mitglieder, und ein
Kollege des Fachbereiches des Oberbiirgermeister, der die drei Raume auf die Funktionsfahigkeit
Gberprift.

Frau Schewe bedankt sich fir die Zeit und Engagement der Teilnehmer an dieser Stelle.
Hier gibt es noch eine To-Do Liste:
-Schilder an den drei Raumen anbringen um auf die Mdglichkeit der Nutzung hinzuweisen.

-Da alle Betroffene die Sitzung verfolgen kdnnen, sollen die Schriftfihrer vor den Sitzungen auf die
Horschleifen hinweisen.

3.) Dauer der Griinphasen

In einem Zeitungsbericht erschien dieses Thema. Da es auch den Beirat fiir Menschen mit
Behinderung betrifft und um Hintergriinde zu erfahren, sollte man in der nachsten Sitzung der AG
den zustandigen Sachbearbeiter einladen.

4.)Markierungen Treppenstufen am Rathaus an der Volme und Museumsvorplatz
Am Rathaus an der Volme ist die Markierung erfolgt.

Bezliglich der Treppenmarkierung am Museumsvorplatz wird es einen Ortstermin geben.

5) Ampelanlage Berg-/ Elberfelder-/ Hindenburg StraRRe

Der Auftrag der Signalsteuerung wurde am 14.07.25 vergeben. Die Bearbeitung dauert derzeit noch,
die Umsetzung wird bis zu unserer Sitzung am 04.09.25 nicht realisierbar sein.

6.) Volme-Galerie , Biirgeramt
Wie schon berichtet ist am Eingang HolzmiillerstraRBe die fehlende Markierung der Scheiben erfolgt.
Nun kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, die Tur ist sehr schwer zu 6ffnen.

Dies wird noch bearbeitet.

7.) Markierung Foyer Rathaussaal, Wendeltreppe (Wasserfall)

Schriftliches hat Frau Schewe noch nicht erhalten.



8.) Hohenhof, Bau einer barrierefreien Toilette

Die Umsetzung der MaRnahme ist flir 2026 geplant.

9) Markierung der Bushaltestellenhaduser Innenstadt und Theater

Die abgeblatterte Markierung ist von der HVG (Hagener Versorgung-und Verkehrs -GmbH) erneuert
worden.

10.) Biirgersteig Fleyer StraRe

Die Brombeerzweige die ein begehen des Blirgersteiges erschwerten, sind vom HEB (Hagener
Entsorgungsbetrieb ) entfernt worden.

11.) HST (Hagener Strassenbahn AG) zur Anfrage Erweiterung eines zweiten Rollstuhlplatz in den
Bussen

Vorerst wird es den zweiten Platz nicht geben, da Sitzflaichen dadurch verringert werden.

12.) Automatiktiir Volme Galerie defekt

Am 26.08. 25 hat ein Ortstermin stattgefunden. Defekte Teile sind bestellt, zwei Tiiren werden
deshalb permanent ged6ffnet sein.

13.) Gefahrenstelle Edeka Ausfahrt Feithstr.

Nach Riicksprache mit dem Ordnungsamt soll die Fahrtrichtung in ausschlieBlich ,,Rechts” gedndert
werden. Es gibt noch keinen aktuellen Sachstand.

14.) Aufzug Stadthalle,Panoramafoyer

Der Neubau des Aufzuges wird voraussichtlich erst nachstes Jahr umgesetzt. Eine Stellungnahme zu
Auflagen und Empfehlungen des Beirates ist erfolgt. Sollte es Verdanderungen geben wird Herr Wolf
(Geschéaftsfiihrer) auf den Beirat zukommen.

15.) 2026 Wiedervorlagen fiir den neubesetzen Beirat nach der Kommunalwahl
e Bahnhof Hohenlimburg
Stand und Umbau erfragen

e Knilwenstrale



StraBenbelag, Sturzgefahr, Einrichtung fir Menschen mit Behinderung
e  Werkstatt Caritas

Vorstol} Anlegen eines Zebrastreifen
e E-Scooter

Aktualisierungen verfolgen, gegebenenfalls, weitere Moglichkeiten in der Realisierung herumliegende
Fahrzeuge schneller festzustellen, sowie Fahrten durch die Innenstadt technisch zu unterbinden.

-barrierefreie Parkpldtze
siehe Vorlage Hagen Aktiv

DIN 18040-3 3% der Parkflaichen miissen barrierefrei sein, bei 50 6ffentlichen Parkplatzen 2
barrierefrei P

auf Wiedervorlage, gegebenenfalls auch die zustandigen Kollegen vom Ordnungsamt in die AG Bauen
und Verkehr einladen, aktuellen Stand erfragen und Standorte durchgeben

e barrierefreie Restaurants
¢ barrierefreie Hotels/Unterkiinfte
e Dbarrierefreie Sportangebote
e Dbarrierefreie Arztpraxen
e barrierefreie Toiletten
e Hagen Innenstadt, Stadtteile, u.a. Toiletten Volkspark
Problematik: regelmaRige Verschmutzung, grundsatzlich flr jeden zugdnglich
e Ausstattung mit barrierefreien Toiletten in den Rathdusern
sowie in den AuBenstellen, es gibt keine aktuelle Ubersicht

Besonderheiten: Spiegel, Ablage fiir Stoma- Patienten

Né&chste Sitzung der AG Bauen und Verkehr ist noch nicht terminiert, da im November die Neu-
Konstitution des Beirates fiir Menschen mit Behinderung erfolgt.

Leider ist es mir nicht moglich an der Sitzung teilzunehmen. Da gleichzeitig die Bezirksvertretung
Hagen Mitte tagt und es dort noch Abstimmungen gibt.

Ich wiinsche allen Mitglieder -innen eine gute Zeit.

Dir lieber Meinhard alles Gute und fiir den bevorstehenden Ruhestand noch viele schéne Reisen.



Flr Frau Schewe wiinsche ich mir, dass sie den Beirat flir Menschen mit Behinderung, wie wir es von
ihr gewohnt sind mit viel Leidenschaft, noch viele Jahre erhalten bleibt.

Beste GriiRRe

Barbel Adamczak



	Anlage  1 Projektvorstellung Hagen Vorhalle
	Anlage  2 Tätigkeitsbericht 2023_2024
	Anlage  3 Vorstellung der Arbeit d Verfahrenslotsin Stadt Hagen
	Anlage  4 AG Bauen und Verkehr Protokoll 13.08.2025

